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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.11.1994

Index

23/01 Konkursordnung

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §4 Abs1 Z2 lita;

BAO §4 Abs1 Z2 litb;

KO §46 Abs1 Z2;

Rechtssatz

Abgesehen von der Bestimmung des § 4 BAO, die das Entstehen des Abgabenanspruches ausdrücklich regelt, lassen

sich die Geschäftsvorfälle, die letztlich in ihrer Gesamtheit der Einkommensteuerbemessung und der

Gewerbesteuerbemessung zugrunde zu legen sind, nicht als Einzelgeschehnisse erfassen, die sich zur Gänze entweder

vor oder nach der Konkurseröffnung ereignen.
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